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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Dieses Gesetz dient folgenden Zielen:

1. dem Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie der Umwelt bei der Verwendung von

Pflanzenschutzmitteln;

2. der Berücksichtigung und Förderung der Anwendung der allgemeinen Grundsätze des integrierten

P6anzenschutzes, der Grundsätze der guten P6anzenschutzpraxis und des Vorsorgeprinzips bei der Verwendung

von Pflanzenschutzmitteln;

3. der Förderung der Entwicklung und Anwendung alternativer Methoden, Verfahren oder nicht-chemischer

Methoden, um die Abhängigkeit von der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu verringern.

(2) Das Chemikaliengesetz 1996, das P6anzenschutzmittelgesetz 2011, das Salzburger Kulturp6anzenschutzgesetz

sowie die Vorschriften des Arbeit- und Dienstnehmerschutzes bleiben von diesem Gesetz unberührt.

(3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nicht für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln:

1. auf Flächen, auf die das Forstgesetz 1975 Anwendung >ndet, es sei denn, diese Flächen grenzen unmittelbar an

landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Grund6ächen an und die Anwendung der Bestimmungen dieses

Gesetzes auf ihnen ist im Interesse des Pflanzenschutzes geboten;

2. zum Schutz vor Schädigungen durch jagdbare Tiere.
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